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VKA-Praktikums-Richtlinie 

(Praktikums-Richtlinie) 
 

Beschluss der Mitgliederversammlung der VKA 
vom 30. Dezember 2024 

 
 

Präambel 
 
1Praktika dienen dazu, unter zielgerichteter Betreuung und fachlicher Anleitung praktische 
Kenntnisse und Arbeitsplatzerfahrungen zu vermitteln. 2Praktikantinnen und Praktikanten sol-
len dabei auf den künftigen Beruf vorbereitet oder bei der Berufswahl unterstützt werden oder 
ihre Ausbildung durch Praxiserfahrungen vervollständigen können. 3Erfolgreiche Praktika sind 
ein Grundstock für das gesamte Berufsleben eines jeden Menschen und sichern den Fach-
kräftebedarf der Zukunft. 4Sie dienen dazu, Potentiale zu erschließen und leistungsstarke Men-
schen für eine Ausbildung und einen späteren Berufsweg im öffentlichen Dienst zu gewinnen. 
 
1. Geltungsbereich 
 
Diese Richtlinie gilt für Praktikantinnen/Praktikanten,  
 
a) die ein Praktikum auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsord-

nung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung an ei-
ner gesetzlich geregelten Berufsakademie leisten (Pflichtpraktikum) oder 
 

b) die ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung 
oder für die Aufnahme eines Studiums leisten (freiwilliges Praktikum) oder 

 
c) die ein Praktikum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschul-

ausbildung leisten, wenn nicht zuvor bereits ein solches Praktikumsverhältnis zwischen 
den Vertragsparteien dieses Praktikumsverhältnisses bestanden hat (freiwilliges Prakti-
kum). 

 
 
2. Aufwandsentschädigung/Vergütung 
 
2.1 Höhe der Aufwandsentschädigung/Vergütung 
 
(1) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach Ziffer 1 Buchstabe a absol-

vieren, kann auf der Grundlage einer vertraglichen Regelung zum Ausgleich einer be-
stehenden finanziellen Belastung eine steuerpflichtige Aufwandsentschädigung gezahlt 
werden. 2Wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt, kann diese bis zu 1.000,00 Euro 
monatlich betragen. 3In Teilzeit beschäftigte Praktikantinnen/Praktikanten erhalten die 
Aufwandsentschädigung in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Tätigkeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeit-
beschäftigter entspricht. 
 

(2) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buchstabe b 
oder c absolvieren, haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung entsprechend 
§ 26 i.V. m. § 17 BBiG. 2Die Vergütung bemisst sich nach Monaten. 3Bei der Berechnung 
der Vergütung für einzelne Tage wird der Monat zu 30 Tagen gerechnet. 
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2.2 Fortzahlung der Vergütung/Aufwandsentschädigung 
 
2.2.1 Fortzahlung der Vergütung im Krankheitsfall 
 

1Praktikantinnen/Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buchstabe b oder c 
absolvieren, haben Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung bis zur Dauer von sechs Wochen, 
wenn sie infolge einer unverschuldeten Krankheit das Praktikum nicht durchführen können. 
2Der Anspruch entsteht erst nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Praktikumsver-
hältnisses. 3Gleiches gilt für einen unverschuldeten Unfall, medizinische Vorsorgemaßnahmen 
und sonstige medizinisch notwendige Eingriffe. 4Hinsichtlich der Anzeige- und Nachweispflich-
ten der Arbeitsunfähigkeit gilt § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
2.2.2 Fortzahlung der Vergütung in sonstigen Fällen 
 
1Praktikantinnen/Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buchstabe b oder c 
absolvieren, haben entsprechend § 26 i.V.m. § 19 BBiG Anspruch auf Fortzahlung der Vergü-
tung bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sich die Praktikantin/der Praktikant für das Prak-
tikum bereithält, dieses aber ausfällt. 2Ein Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung bis zur 
Dauer von sechs Wochen besteht ebenfalls, wenn die Praktikantin/der Praktikant aus einem 
sonstigen, in ihrer/seiner Person liegendem Grund unverschuldet nicht an der Praktikanten-
ausbildung teilnehmen kann. 
 
2.2.3 Fortzahlung der Aufwandsentschädigung 
 
Erhalten Praktikantinnen/Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach Ziffer 1 Buchstabe a ab-
solvieren, eine Aufwandsentschädigung, finden Ziffern 2.2.1 und 2.2.2 entsprechend Anwen-
dung. 
 
 
3 Reisekosten usw.  

 
1Bei Dienstreisen können Praktikantinnen/Praktikanten eine Entschädigung in entsprechender 
Anwendung der für die Beschäftigten der Praktikumstelle geltenden Reisekostenbestimmun-
gen in der jeweiligen Fassung erhalten. 2Für die erstmalige Anreise zu und die letztmalige 
Abreise von der Praktikumsstelle kann eine Aufwandsentschädigung entsprechend der in § 10 
Absatz 2 Satz 1 TVAöD - Besonderer Teil BBiG - enthaltenen Regelungen gezahlt werden. 
3Für Familienheimfahrten kann in entsprechender Anwendung von § 10a TVAöD - Besonderer 
Teil BBiG - verfahren werden.  
 

 
4. Erholungsurlaub 
 
(1) Praktikantinnen/Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach Ziffer 1 Buchstabe a absol-

vieren, haben keinen Urlaubsanspruch, hiervon kann im Einzelfall abgewichen werden. 
 

(2) Praktikantinnen/Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buchstabe b 
oder c absolvieren, haben Anspruch auf Gewährung von Urlaub nach den Vorschriften 
des Bundesurlaubsgesetzes bzw. des Jugendarbeitsschutzgesetzes. 

 
 

5.  Steuerpflicht (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) 
 
1Aufwandsentschädigung, Vergütung sowie Sachbezüge sind von den Praktikantinnen/Prakti-
kanten nach Maßgabe der einschlägigen steuerlichen Bestimmungen gemäß den jeweiligen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen individuell zu versteuern. 2Die Pauschalversteuerung von Geld- 
und Nebenbezügen (§ 37b, §§ 40 bis 40b Einkommensteuergesetz) ist unzulässig. 
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6. Sozialversicherungspflicht 
 
Die Praktikumsstelle ist für die versicherungs- und beitragsrechtliche Beurteilung der Prakti-
kantin/des Praktikanten verantwortlich. 
 
 
7.  Schweigepflicht, Schadenshaftung  
 
(1) Praktikantinnen/Praktikanten sind verpflichtet, über Angelegenheiten, deren Geheimhal-

tung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder von der Praktikumsstelle angeord-
net ist, Verschwiegenheit zu wahren, dies gilt auch über die Beendigung des Praktikums-
verhältnisses hinaus. 
 

(2) Für die Haftung von Schäden, die Praktikantinnen/Praktikanten während des Praktikums 
verursachen, finden die für die Beschäftigten der Praktikumsstelle geltenden tariflichen 
Bestimmungen entsprechende Anwendung. 

 
 
8.  Praktikumsvertrag, Zeugnis 
 
8.1  Praktikumsvertrag 
 
1 Mit Praktikantinnen/Praktikanten ist ein schriftlicher Praktikumsvertrag zu schließen. 2Der 
Praktikumsvertrag muss vor Beginn des Praktikums abgeschlossen werden und der Prakti-
kantin/dem Praktikanten ausgehändigt werden.3In den Praktikumsvertrag sind mindestens 
aufzunehmen: 
 

• Name und Anschrift der Vertragsparteien 

• Art des Praktikums 

• die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele 

• Beginn und Dauer des Praktikums 

• Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit 

• Zahlung und Höhe der Vergütung/Aufwandsentschädigung 

• Dauer des Urlaubs 

• ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Betriebs- oder Dienstvereinbarun-
gen, die auf das Praktikumsverhältnis anzuwenden sind.  

 
8.2 Zeugnis  
 
1Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses. 2Dieses 
muss mindestens Angaben über Art und Dauer des Praktikums sowie über die erworbenen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten enthalten. 3Auf Wunsch der Praktikantin/des Prakti-
kanten müssen darüber hinaus auch Angaben über Verhalten und Leistung aufgenommen 
werden. 

 
 

9. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  

 
(2) Gleichzeitig treten die Praktikanten-Richtlinien der VKA in der Fassung vom 21. Novem-

ber 2014 außer Kraft. 
 


